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RS OGH 1959/6/9 4Ob53/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.06.1959

Norm

KollVG §2 Abs2

ZPO §577

Rechtssatz

Enthält eine Betriebsvereinbarung die Einsetzung eines Schiedsgerichtes zur Entscheidung von

Meinungsverschiedenheiten in der Auslegung dieses Vertrages, so ist das Arbeitsgericht hiedurch nicht gehindert,

Streitigkeiten aus Einzeldienstverhältnissen zu entscheiden, für deren Inhalt die Betriebsvereinbarung maßgeblich ist.
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